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Mittwoch, 13.11.2024
Apotheke am Markt, Pfalzgrafenweiler, 
Marktplatz 12, Tel.: 07445 2336
Marien-Apotheke, Rottenburg am Neckar 
(Ergenzingen), Utta-Eberstein-Straße 25 
Tel.: 07457 94370
Donnerstag, 14.11.2024
Stadt-Apotheke, Nagold, Marktstraße 1, 
Tel.: 07452 5037
Stadt-Apotheke, Neubulach,  
Calwer Straße 22, Tel.: 07053 6000
Der Notdienst wechselt täglich. 
Beginn und Ende jeweils 8.30 Uhr
Aktuelle Änderungen und die Lage der 
Apotheken können im Internet unter www.
apotheken.de in Erfahrung gebracht wer-
den. Ebenfalls kann die nächste dienstha-
bende Apotheke über die Auskunfts-Tele-
fon-Nr. 11883 gefunden werden.

Soziale Dienste
Evangelischer Tageselternverein im 
Landkreis Calw e. V.
Marion Sailer-Spies
Kontakt: 07452 8410-70
m.sailer-spies@diakonie-nsw.de
Internet: www.diakonie-nordschwarzwald.de
Diakoniestation Altensteig
Am Brunnenhäusle 3
Häusliche Kranken- und Altenpflege, 
Nachbarschaftshilfe u. hauswirtschaftliche 
Versorgung, Betreuungsdienst, Betreu-
ungsgruppe für Menschen mit Demenz, 
Essen auf Rädern, Hausnotruf, Pflegean-
leitung, Hospizdienst
Mo., - Fr., 8.30 - 12.00 Uhr
und 13.00 - 16.00 Uhr, Tel.: 07453 9323-0
Hospizgruppe: Tel.: 07453 9323-25
Evangelischer Diakonieverband im 
Landkreis Calw
www.kreisdiakonie-calw.de
Diakonische Bezirksstelle Nagold
Hohestr. 8, 72202 Nagold
Tel.: 07452 841029, Fax: 074522 841044
post@diakonie-nagold.de
Müttergenesungs- und Mutter-Kind-Kuren
Psychosoziale Familien- und Lebens-
beratung
Offene Sprechstunde:
Dienstag und Donnerstag 10:30 - 12 Uhr 
und 15 - 16:30 Uhr oder Termin nach Ver-
einbarung
Landratsamt Calw
Fachdienst Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: Silvia Murphy & 
Martina Haag
Termine n. Vereinbarung unter
Tel.: 07051 160-146, Fax 07051 795-146; 
E-Mail: Silvia.Murphy@kreis-calw.de oder 
Martina.Haag@kreis-calw.de
Infektionsschutzbelehrungen für  
Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben 
und Küchen
nach Vereinbarung, Tel. 07051 160-907
Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe
Tel. 07051 160-199, 
E-Mail: selbsthilfe@kreis-calw.de
STI – Test- und Beratungsstelle für 
sexuell übertragbare Infektionen
nach Vereinbarung, Tel. 07051 160-928
Anlaufstelle sexuelle Gewalt
Termine nach Vereinbarung

dann direkt ohne Voranmeldung in die 
Praxis kommen. Können Patienten nicht 
in die Notfallpraxis kommen, weil sie bei-
spielsweise bettlägerig sind, erreichen Sie 
unter der Telefonnummer 116 117 den 
Arzt im Bereitschaftsdienst, der für me-
dizinisch notwendige Hausbesuche ein-
geteilt ist. Diese Nummer gilt auch, wenn 
Patienten außerhalb der Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis in der Nacht Kontakt 
mit dem diensthabenden Arzt aufnehmen 
möchten, weil sie medizinische Hilfe be-
nötigen. Rufnummer für den ärztlichen 
Notfalldienst (allgemein,- kinder-, au-
gen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 
116117 (Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis Nagold
Kreisklinikum Calw-Nagold – Kliniken Nagold
Röntgenstr. 20, 72202 Nagold
Öffnungszeiten: Sa., So., und Feiertage 
von 10 bis 18 Uhr.
Kinder Notfallpraxis Calw/Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt
Öffnungszeiten: Sa., So., und Feiertage 
von 9 bis 14 Uhr.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht 
mit dem Rettungsdienst zu verwechseln, 
der in medizinischen Notfällen zu rufen 
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht 
auf Schlaganfall oder Herzinfarkt, starke 
Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. In 
diesen Fällen ist sofort die 112 anzurufen.
Kinderärztlicher Notdienst:
Orte: alle Orte des Kreises Calw
Telefon: 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Orte: alle Orte des Kreises Calw
Telefon: 116 117
Zahnärzte
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer 01801 116 116 (0,039 €/
min) zu erreichen sowie im Internet unter 
www.kzvbw.de abrufbar. Hier erhalten Sie 
Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer 
unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.
Tierärzte
Bitte wenden Sie sich an Ihren Haustierarzt.
Der Wochenenddienst beginnt am Freitag-
abend und endet Sonntagnacht, jedoch nur, 
wenn der Haustierarzt nicht erreichbar ist.

Apotheken
Notdienstplan Raum Altensteig

Freitag, 08.11.2024
Rosen-Apotheke am Turm, Nagold, 
Turmstraße 4, Tel.: 07452 84060
Samstag, 09.11.2024
Rosen-Apotheke, Altensteig, 
Rosenstraße 55, Tel.: 07453 7112
Apotheke, Wildberg, Marktstraße 20, 
Tel: 07054 5132
Sonntag, 10.11.2024
Waldach-Apotheke, Waldachtal (Salzstetten), 
Hauptstraße 18, Tel.: 07486 855
Rathaus-Apotheke, Bondorf  
(Kreis Böblingen), Hindenburgstraße 31, 
Tel.: 07457 8222
Montag, 11.11.2024
Pinguin-Apotheke, Nagold, Turmstraße 20, 
Tel.: 07452 2003
Dienstag, 12.11.2024
Hermann-Hesse-Apotheke, Ebhausen, 
Nagolder Straße 66/3, Tel.: 07458 99840
Kur-Apotheke, Dornstetten, Hauptstraße 42, 
Tel: 07443 6545

Öffnungszeiten 
der Gemeinde-
verwaltung

Wichtige Rufnummern
Rathaus Simmersfeld:  Tel. 9320-0
Fax  9320-30
Förster:  0171 3368654
Bauhof:  706
Albblickschule:  4189985
Kita Albblickzwerge:  9109074
Bürgermeisteramt
Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.30 Uhr

Gemeindekasse
Montag 08.30 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 08.30 – 12.00 Uhr

15.00 – 18.30 Uhr
Donnerstag 08.30 – 12.00 Uhr
Freitag 08.30 – 11.30 Uhr

Montag, Dienstag und Donnerstag sind 
Termine auch am Nachmittag möglich, wir 
bitten um eine telefonische Terminverein-
barung!

Not-/Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Orte: Aichhalden, Altensteig, Altensteigdorf, 
Berneck, Beuren, Egenhausen, Ettmanns-
weiler, Fünfbronn, Garrweiler, Grömbach, 
Heselbronn, Hornberg, Lengenloch, Mon-
hart, Oberweiler, Simmersfeld, Spielberg, 
Überberg, Walddorf, Wart, Wörnersberg
Telefon: 116 117
Patientinnen und Patienten können zu den 
Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung 
in die Notfallpraxis kommen. Für nicht geh-
fähige Patienten kann in dringenden Fällen 
und einer erforderlichen Akutbehandlung 
ein Hausbesuch über die 116117 angefragt 
werden. Bei medizinischen Notfällen, ins-
besondere bei Verdacht auf Herzinfarkt und 
Schlaganfall, muss sofort der Rettungs-
dienst unter der 112 alarmiert werden.
Die Kassenärztliche Vereinigung Ba-
den-Württemberg (KVBW) muss vo-
rübergehend die Öffnungszeiten der 
allgemeinen Notfallpraxen in Baden-
Württemberg einschränken. Hinter-
grund ist ein Urteil des Bundessozial-
gerichtes (BSG), das weitreichende 
Konsequenzen für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst hat und daher An-
passungen an der Struktur erforder-
lich macht. Diese Änderung gilt ab 
25.10.2023 und vorerst bis auf Weiteres.
In der Region Nagold und Horb am Neckar 
wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst 
zum 01.02.2014 neu geregelt. Der ärztli-
che Bereitschaftsdienst ist für die ärztliche 
Hilfe zuständig, wenn die Arztpraxen ge-
schlossen sind, also in der Woche abends 
und in der Nacht sowie an den Wochen-
enden und Feiertagen. Die zentrale Not-
fallpraxis am Klinikum Nagold übernimmt 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst an den 
Wochenenden und Feiertagen. Während 
der Öffnungszeiten ist ein Arzt vor Ort in 
der Notfallpraxis. Die Patienten können 
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Pflegestützpunkt im Landkreis Calw
Wir beraten pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen kostenfrei und neutral.
Unsere Kontaktzeiten:
Montag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: 07051 160329

Ambulante Krebsberatungsstelle für den 
Landkreis Calw
Angebot für Betroffene und Angehörige einer Krebserkrankung beim 
Diakonieverband nördlicher Schwarzwald in Nagold, Hohe Straße 8, 
72202 Nagold. Telefonische Kontaktaufnahme unter 07452 841029 
oder per E-Mail unter krebsberatung@diakonie-nsw.de.

Onyx Beratungsstelle

Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen des Landkreises Calw
– Vertrauliche Beratung bei sexualisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen für Betroffene, Angehörige und Vertrauenspersonen
– Gemeinsame Erarbeitung von Handlungskonzepten
– Verleih von Präventionskoffern für verschiedene Altersgruppen 
an Fachkräfte
Kontakt: Freudenstädter Str. 30, 72202 Nagold, Tel. 07051 160-
7380; E-Mail: onyx@kreis-calw.de oder www.kreis-calw.de/onyx

Schuldnerberatung
Offene Sprechstunde:
Mittwoch 15:00 bis 17:30 Uhr oder Termin nach Vereinbarung

Migrationserstberatung
Termin nach Vereinbarung

Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention 
und Rehabilitation, Fachstelle Sucht
Bahnhofstr. 31, 75365 Calw, Tel. 07051 93616,
Fax 07051 936188, E-Mail: fs-calw@bw-lv.de
Beratungsgespräche sind nach Terminvereinbarung möglich.

Soziale Hilfen
„WEISSER RING“ – Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von 
Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V. Infotele-
fon 01803 343434, Außenstelle Calw, Tel. 07082 4131725.

Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Kreisverband Calw e. V.
Geschäftsstelle
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Telefon: 07051 7009-0, Fax: 07051 7009-1999
E-Mail: info@drk-kv-calw.de, Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Telefon: 112
Krankentransport Telefon: 07051 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116117

Soziale Dienste

Mobilruf, Hausnotruf, „Essen auf Rädern“, Fahrdienste, 
Gesundheitsprogramme  
(Gymnastikgruppen / Aktivierende Hausbesuche)
Sabine Wiegand, Telefon: 07051 7009-4444
E-Mail: sabine.wiegand@drk-kv-calw.de
Daniel Vejsada, Telefon: 07051 7009-4444
E-Mail: daniel.vejsada@drk-kv-calw.de
Fax: 07051 7009-4119

Rotkreuz-Kurse
z. B. Erste Hilfe oder Ersthelfer in Betrieben
Werner Schlotter, Telefon: 07051 7009-3300
E-Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de

Tagespflege
Tagespflege „Tagestreff alte Honigfabrik“
Calwer Straße 65a, 75399 Unterreichenbach
Christiane Revez Mohr, Telefon: 07235 421981-10
christiane.revez-mohr@drk-calw-sd.de
Tagespflege „Tagestreff Calw“
Mörikestraße 4, 75365 Calw-Stammheim
Christiane Revez Mohr, Telefon: 07051 7009-6200
christiane.revez-mohr@drk-calw-sd.de

Wohlfahrts- und Sozialarbeit
Betreuung im häuslichen Bereich, Seniorentagesausflüge, 
Patientenbetreuung, Glücksmomente
Birgit Klaus, Telefon: 07051 7009-3230
E-Mail: birgit.klaus@drk-kv-calw.de
Dauerpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Pflegezentrum „Am Lemberg“, Mörikestraße 22, 72202 Nagold
Telefon: 07452 63104-340
E-Mail: info@drk-calw-sd.de, Internet:www.drk-calw-sd.de
Auskünfte rund um Ihre Mitgliedschaft
Gudrun Seeger, Telefon 07051 7009-3400
E-Mail: gudrun.seeger@drk-kv-calw.de
Pflege- und Seniorenhotline
Kostenlose Beratungshotline
Telefon: 07051 7009-5555
Erreichbarkeit: Jeden Mittwoch und Freitag von 16.00-19.00 Uhr
Landratsamt Calw
Betreuungsbehörde
Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und 
Betreuungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorgevollmachten und 
Betreuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Kontakt: 07051 160-217

EUTB Ergänzende 
unabhängige Teilhaberberatung

Im Landkreis Calw Beratungsangebot für Menschen mit 
Behinderung zu Fragen der Teilhabeleistungen
Beratungsstelle in der Urschelstiftung (Burgcenter)
1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH
Zwingerweg 2, 72202 Nagold
Tel.: 0162 6093821
E-Mail: teilhabeberatung@1a-zugang.de
Beratungen finden nach telefonischer Terminvereinbarung statt.
Wir bieten auch aufsuchende Beratung an.

Termine/Veranstaltungen

Freitag, 08. November
20:00 Uhr Übung FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler

Samstag, 09. November
20:30 Uhr Revue Lea Kirn im Festspielhaus

Samstag – Sonntag, 09. – 10. November
Tag der offenen Tür mit Schlachtplatte FFW Abt. Simmersfeld

Samstag, 16. November
20:30 Uhr Kabarett Anny Hartmann im Festspielhaus

Mittwoch, 20. November
Buß- und Bettag
19:30 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche

Donnerstag, 21. November
12:00 Uhr Senioren-Mittagstisch in der Baiermühle

Samstag, 23. November
Backen im Backhaus Ettmannsweiler
Rostbratenessen TSV Simmersfeld im Sportheim
Jubiläum 20 Jahre Festspielhaus

Dienstag, 26. November
14:30 Uhr Seniorencafé im Rathaus Simmersfeld

Mittwoch, 27. November
19:30 Uhr Gemeinderatssitzung

Freitag, 29. November
19:30 Uhr Männerabend in der Albblickhalle von der Männerarbeit 
CVJM

Samstag, 30. November
19:00 Uhr Übung FFW Abt. Simmersfeld

Dienstag, 03. Dezember
14:00 Uhr Seniorennachmittag im Kursaal

Samstag, 07. Dezember
20:30 Uhr Weltmusik Berta Epple im Festspielhaus
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Amtliche Mitteilungen

Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, 
27. November 2024, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses Simmersfeld, statt. Interessenten sind zur Teilnahme 
herzlich eingeladen.
Für die Zuhörer und die Presse liegen die Vorlagen, die den Ge-
meinderäten zur Vorbereitung zugesandt werden, – wie üblich – 
im Sitzungssaal auf. Auf die ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 34 
GemO an der Rathaustafel und den Bekanntmachungstafeln wird 
hingewiesen.

Aus der Arbeit des Techn. Ausschusses
Sitzung des Technischen Ausschusses am 23.10.2024 
(öffentlich, Sitzungssaal)
anwesend: 5 Mitglieder (Normalzahl: 6)
Vorsitzender: Bürgermeister Jochen Stoll

1a) Bauantrag Neubau Wohnhaus mit Carport, Flst. 102/2, 
Priemenstraße 8, Markung Fünfbronn
Herr Stoll zeigt den Lageplan, es gibt eine Grenzbebauung in 
überschaubarem Umfang.
An derselben Stelle stand bereits früher ein Haus. Es handelt sich 
um Innenbereich ohne
Bebauungsplan, das Vorhaben muss sich entsprechend in die 
Umgebungsbebauung
einfügen. Wegen der Länge der Grenzbebauung wird das Land-
ratsamt entscheiden.
Antrag: Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

1b) Bauantrag Neubau Einfamilienwohnhaus mit Doppelga-
rage, Flst. 91/21, Farnweg 5, Markung Ettmannsweiler
Herr Stoll fragt nach, ob noch ein weiteres Baugesuch auf die Ta-
gesordnung genommen werden kann. Das Gremium ist einver-
standen.
Das Vorhaben befindet sich im Farnweg in Ettmannsweiler (Be-
bauungsplan „Allmend“). Es werden folgende Befreiungen bean-
tragt:
- Firstrichtung um 4 Grad gedreht
- Wohnhaus 80 cm außerhalb des Baufensters
- 8 Grad niedrigere Dachneigung
Antrag: Das Einvernehmen der Gemeinde sowie die 3 be-
antragten Befreiungen werden erteilt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

2) Verschiedenes, Bekanntgaben
Herr Kübler weist darauf hin, dass sich beim Schlachthaus Fünf-
bronn am Giebel Schindeln lösen und bittet darum, dass der Bau-
hof sich darum kümmert.

Aus der Arbeit des Gemeinderats
Sitzung des Gemeinderates am 23.10.2024 (öffentlich) im 
Sitzungssaal des Rathauses anwesend: 13 Mitglieder 
(Normalzahl: 15)
Vorsitzender: Bürgermeister Jochen Stoll

Bürgerfragestunde:
Eine Bürgerin hat eine Frage zum Repowering. Wie werden aus 
14 alten Windkrafträdern 20 neue (auch auf Simmersfelder Ge-
markung 4 statt 2), wie funktioniert das organisatorisch? Gehören 
die dann zum Projekt des Regionalverbands? Herr Stoll verwies 
auf den späteren TOP2 zu diesem Thema. 
Eine weitere Bürgerin fragt an, ob die neuen Räder dann auch den 
Annäherungssensor haben, damit die roten Lampen nur im Be-
darfsfall angehen. Herr Stoll bejaht dies.

1) Windpark BAK Simmersfeld
- Zustimmung zum Gestattungsvertrag
- Stellungnahme der Gemeinde Simmersfeld zum Bauantrag
Herr Stoll blickt zunächst zurück auf die Vorgeschichte (Infoveran-
staltung Alblickhalle 08.05.2024, Grundsatzbeschluss Gemeinderat 

15.05.2024). Inzwischen wurde von der Fa. Boysen der Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz beim Landratsamt gestellt. Ebenso liegt der Gestattungs-
vertrag vor, der zwischen der Firma und der Gemeinde Simmersfeld 
geschlossen werden soll. Letzterer wurde für die Gemeinde von 
einem Rechtsanwalt geprüft und vom VA in 2 Sitzungen beraten.
Herr Stoll zeigt das neue Layout des Windparks. Ein Rad wur-
de wegen einer vorhandenen Richtfunkstrecke noch verschoben, 
womit nun alle 5 Räder auf gemeindeeigenen Grundstücken zu 
stehen kämen. Die vertraglich zugesicherte Mindestpacht beträgt 
250.000 Euro pro Rad und Jahr (ertragsunabhängig). Hinzu kom-
men für bis zu 50 Mio. (bislang waren es 45 Mio.) erzeugten kWh 
3 Cent je kWh, für Mengen darüber hinaus 1 Cent/kWh.
Ausgleichsmaßnahmen werden im Gemeindewald Simmersfeld 
stattfinden.
Herr Stoll erläutert weiter, dass ein BImschG-Antrag ein wesent-
lich größeres Verfahren wie ein normales Bauantragsverfahren 
darstellt, hierbei ist das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich. 
Herr Stoll zeigt nochmals die aktuelle Suchraumkulisse beim Teil-
regionalplan Wind, in welcher sich auch die 5 hier besprochenen 
Räder befinden. Der Mindestabstand zur Wohnbebauung (im Teil-
regionalplan Wind bzw. dem dortigen Umweltbericht mit 750 bzw. 
850 m beziffert) wird überall eingehalten (teils über 1000 m).
Im Gremium besteht kein Diskussionsbedarf. Herr Stoll trägt noch 
die Stellungnahme der Verwaltung vor: Aus Sicht der Verwaltung 
wird sowohl der Gestattungsvertrag als auch der Antrag auf Ge-
nehmigung ausdrücklich begrüßt. Die Fa. BAK bzw. die Boysen-
Gruppe möchte energieneutral werden und grünen Strom selber 
produzieren. Hierbei werden die Belange des Standorts Simmers-
feld stark berücksichtigt. Bereits bei der Infoveranstaltung im Mai 
kam klar zum Ausdruck, dass die Gemeinde Simmersfeld ganz 
bewusst von diesem Projekt finanziell profitieren soll. Die weiteren 
Veränderungen verstärken das nochmals sehr stark.
Antrag 1: Dem Entwurf des Gestattungsvertrags für 5 Wind-
kraftanlagen (mit der Änderung auf 50 Mio. kWh zu 3 Cent) 
wird zugestimmt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Antrag 2: Dem vorgelegten Antrag der Fa. BAK auf Erteilung 
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wird eben-
falls zugestimmt, das Einvernehmen der Gemeinde erteilt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
2) Repowering des bestehenden Windparks Nordschwarzwald
    -  Zurverfügungstellung von 4 bzw. 5 Standorten für Wind-

energieanlagen, Grundsatzentscheidung
Herr Stoll erläutert am entsprechenden Layout die aktuelle Pla-
nung von bis zu 28 Windenergieanlagen (WEA). 7 davon wären 
auf Gemarkung Seewald, 21 auf Gemarkung Simmersfeld. Die Ei-
gentumslage der Grundstücke hierfür wäre wie folgt: Für die Stadt 
Altensteig sind 16 Räder vorgesehen (8 repowerte Räder und 8 
neue Räder in der weiteren Windenergiekulisse, die derzeit vom 
Regionalverband im Verfahren behandelt wird). ForstBW hätte 
demnach 2 Standorte, die Gemeinde Seewald 6 und die Gemein-
de Simmersfeld 4 (bisher im „alten“ Park waren es 2 Standorte). 
Nur über diese 4 hat der Gemeinderat zu beschließen.
Einige Räder befinden sich außerhalb der bisherigen Suchkulis-
se. Die Abweichung ist möglich aufgrund einer Regelung, die den 
Suchraum fünfmal um die Länge der bisherigen Räder vergrößert.
Für alle neuen Anlagen gibt es wieder ein Genehmigungsverfah-
ren, das vermutlich etwas kürzer ausfällt als früher (Zeitplan sieht 
Inbetriebnahme 2029 vor).
Die Gemeinde Simmersfeld könnte deshalb nun 4 statt 2 Rädern 
auf ihren Grundstücken haben, weil laut Statkraft zunächst die 
Kommunen berücksichtigt werden sollen, damit diese in den Ge-
nuss der Pachtzahlungen kommen können.
Herr Schwemmle verweist nochmals auf den Zuberhof in Fünf-
bronn und die erdrückend wirkende Nähe zu einem der Windräder 
auf Seewalder Gemarkung. Auch Herr Stoll bestätigt diesen Ein-
druck und bittet Fa. Statkraft, dies zu berücksichtigen.
Herr Kübler findet es unverständlich, dass alle Seewalder WEA 
nun außerhalb des Regionalplans Wind liegen (durch die erwähnte 
Möglichkeit der Suchraum-Erweiterung beim Repowering). Ande-
re sehen das ähnlich. Herr Stoll sagt, dass die Bedenken dann auf 
jeden Fall im Rahmen der Anhörung vorgebracht werden sollten.
Herr Stoll spricht noch die Möglichkeit an, einen alten oder auch 
neuen Turm/WEA als Aussichtsturm zu nutzen. Dies hätte einen 
Mehrwert für die Region.
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Aus der Zuhörerschaft kommt noch die Frage, ob die große Men-
ge Strom überhaupt benötigt wird und wie er abgeleitet werden 
kann. Herr Stoll bestätigt den Bedarf in Süddeutschland, das an-
dere Thema ist noch offen und muss von den Investoren und Pla-
nern gelöst werden.
Antrag:
1. Die Gemeinde Simmersfeld stellt Grundstücke für 4 (bzw. 
für 5) Windenergieanlagen zur Verfügung. Das von der Stat-
kraft angestrebte Repowering wird unterstützt.
2. Bei den Pachtverträgen sollen die gleichen finanziellen 
Vereinbarungen getroffen werden wie bei den Nachbar-
kommunen auch.
3. Das Vorhaben für ein Besucherwindrad bzw. einen Be-
sucherturm wird ausdrücklich unterstützt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

3)  Erlass einer Hebesatzsatzung für Grundsteuer und Ge-
werbesteuer

Kämmerin Schwarz erläutert, dass erstmals eine separate Hebe-
satzsatzung notwendig ist. Bisher wurden die Hebesätze im-
mer im Rahmen der Haushaltssatzung festgelegt. Aufgrund der 
Grundsteuerreform sowie einer Programmumstellung des Re-
chenzentrums müsse man nun aber frühzeitig über die Hebesätze 
beschließen. Der Verwaltungsausschuss hatte diesbezüglich be-
reits vorberaten.
Zur Reform selber erwähnte Frau Schwarz noch ein paar grund-
sätzliche Dinge:
-  Bei der Grundsteuer B kommt es nicht mehr auf die Bebauung 

an, sondern auf die Grundstücksgröße und den Bodenrichtwert
-  Lediglich bei überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grund-

stücken gibt es einen 30%igen Abschlag
-  Es kommt zu individuellen Verschiebungen bei der Steuerlast: 

Mehrbelastung bei unbebauten Grundstücken und großen 
Grundstücken mit geringer Bebauungsfläche; Überwiegend Ent-
lastung bei Gewerbegrundstücken, da dort Bodenrichtwerte ge-
ringer

-  Der vom Finanzamt festgestellte Steuermessbetrag wird mit dem 
Hebesatz der Gemeinde multipliziert und ergibt den zu zahlen-
den Betrag

-  Die Gemeinden waren dazu aufgefordert, die neuen Hebesätze 
so zu gestalten, dass es insgesamt eine Aufkommensneutralität 
gibt (sozusagen keine Reformgewinne)

Mit den vom Finanzamt überspielten Daten entsprechende Aus-
wertungen getroffen und mit dem Verwaltungsausschuss vorbe-
sprochen. Es liegen allerdings noch nicht alle Daten vom Finanz-
amt vor – vermutlich weil manche Steuererklärungen noch fehlen 
oder es noch Abstimmungsbedarf gibt.
Zur Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 
ist zu sagen: Diese beruht auf dem „typisierenden Ertragswert-
verfahren“. Es hat sich gezeigt, dass bei Beibehaltung des der-
zeitigen Hebesatzes von 320 das Aufkommen der Grundsteuer 
A ungefähr gleichbleiben müsste (ca. 34.000 Euro). Ca. 18 % der 
Steuerzahler werden günstiger wegkommen, der Rest muss mehr 
bezahlen (allerdings i.d.R. <50Euro mehr/Jahr).
Der Gemeinderat sieht hier keine Diskussionsbedarf. Beim Ver-
such einer Prognose für Grundsteuer B wurde laut Frau Schwarz 
schnell klar, dass der Wegfall höherer Summen aus den großen 
Gewerbebetrieben zu Lasten der privaten Eigentümer geht. Das 
hat sich aber relativiert, nachdem in die Gesamtsumme des 
Grundsteueraufkommens nur den Anteil aus dem ZV-Gebiet ein-
gerechnet wurde, der am Ende tatsächlich bei der Gemeinde Sim-
mersfeld verbleibt.
Es hat sich herausgestellt, dass dadurch der Hebesatz für die 
Grundsteuer B von derzeit 350 auf 300 gesenkt werden kann. 
Dadurch käme es bei 52 % der Fälle zu einer Entlastung, bei 48 
% zu einer Belastung (hohe Spannen bis zu mittlerem 4-stelligem 
Betrag).
Auch hierzu sieht der Gemeinderat keinen Beratungsbedarf.
Als man sich über die Grundsteuer B im VA einig geworden war, wur-
de das Thema Gewerbesteuererhöhung angesprochen. Gründe:
-  Gewerbe profitieren überdurchschnittlich von der Grundsteuer-

reform
- Letzte Erhöhung war 2008
- Der Haushalt 2025 kann Mehreinnahmen vertragen
Im Gespräch war eine Erhöhung von derzeit 340 auf zwischen 
350 und 370. Zuerst sollte aber noch geschaut werden, wie es 
die anderen Gemeinden im ZV-Gebiet handhaben. Frau Schwarz 
hat dies recherchiert. Die Stadt Altensteig hat den Hebesatz für 

Gewerbesteuer erst 2024 erhöht und behält diesen bei (370), Enz-
klösterle liegt bei 360 und erhöht eventuell auf 370, Bad Wild-
bad liegt bei 390 und verändert nicht, und Seewald denkt an eine 
eventuelle Erhöhung von 345 auf 355.
Herr Stoll erläutert, dass Erhöhungen bei der Gewerbesteuer lang-
fristig zu geringeren FAG-Einnahmen führen und von jedem Euro 
am Ende noch ca. 20-30 Cent übrig bleiben.
Herr Lenk fragt, ob man aus dem Windpark bereits Gewerbesteu-
er erzielt hat, dazu müsste allerdings zuerst ein steuerlicher Ge-
winn erzielt werden. Herr Blaich fände es richtig, mit dem Hebe-
satz etwas hinter Altensteig zurückzubleiben. Herr Brüstle meint, 
man könne die Erhöhung auch in 2 Schritten machen.
Es gibt eine allgemeine Tendenz im Gremium zu einer Hebesatz-
erhöhung auf 360, was mit voraussichtlichen Mehreinnahmen von 
ca. 47.800 Euro jährlich einherginge.
Antrag
Die beigefügte Hebesatzsatzung für 2025 wird wie vor-
liegend beschlossen, und zwar mit den Hebesätzen für 
Grundsteuer A 320 %, Grundsteuer B 300 % und Gewerbe-
steuer 360 %.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

4) Neubau eines Bürgerzentrums, Vergaben
Für die nachfolgenden Gewerke haben die Submissionen statt-
gefunden. Die Angebote wurden geprüft und der annehmbarste 
Bieter soll jeweils den Zuschlag erhalten:
Gewerk Elektroinstallation
Die Submission fand am 17.09.2024 statt, 4 Angebote gingen ein.
Antrag:
Das Gewerk Elektro wird an den annehmbarsten Bieter, die 
Fa. Wolf aus Freudenstadt, zum Bruttopreis von 737.074,37 
Euro vergeben.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gewerk Sonnenschutz und Verdunklung
Die Submission war am 08.10.2024, 4 Angebote gingen ein.
Antrag:
Das Gewerk Sonnenschutz und Verdunklung wird an den 
annehmbarsten Bieter, die Fa. Eder aus Kirchen, zum Brut-
topreis von 86.427,27 Euro vergeben.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gewerk Innenputz
Am 08.10.2024 fand die Submission statt, bei der 6 Angebote 
vorlagen.
Antrag:
Das Gewerk Innenputz wird an den annehmbarsten Bieter, 
Lemle-Letzgus aus Waldachtal zum Angebotspreis brutto 
von 43.665,27 Euro vergeben.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gewerk Schreiner, Innentüren
Es liegen 4 Angebote vor, die Submission fand am 08.10.24 statt.
Antrag:
Das Gewerk Schreiner, Innentüren wird an den annehm-
barsten Bieter, Schwarzwaldelemente aus Lahr zum Ange-
botspreis brutto von 158.711,73 Euro vergeben.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

5) Jahresabschluss 2021
Frau Schwarz erläutert kurz das Wesen des Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens, das seit 2019 angewendet 
wird, und dann einige Einzelheiten. In der Ergebnisrechnung 2021 
ist das ordentliche Ergebnis bei einem Überschuss von 223.274,61 
Euro, das Sonderergebnis ist negativ mit -9.187,66 Euro und wird 
aus der Sonderrücklage ausgeglichen. Frau Schwarz streift kurz 
die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten. Beide Bereiche wei-
chen in der Summe nur wenig von den Planzahlen ab.
Bei der Finanzrechnung zeigt sich eine Planabweichung insofern, 
dass zum einen Bauvorhaben zeitlich verschoben wurden. Entspre-
chend kam es zu weniger investiven Auszahlungen sowie in der 
Folge zu weniger Einzahlungen aus Zuschüssen. Die mit 2 Mio. ge-
plante Kreditaufnahme musste nicht aufgenommen werden. Die li-
quiden Mittel nehmen zum Stichtag 31.12.2021 um knapp 194.000 
Euro ab, liegen aber immer noch bei 923.610,56 Euro.
Die Bilanzsumme nimmt über das Jahr 2021 hinweg zu, insbeson-
dere in den Aktiva beim Sachvermögen und in den Passiva beim 
Eigenkapital (durch die Zuführung des Ergebnisses zur Rücklage) 
und den Sonderposten aus Investitionszuschüssen und - beiträ-
gen.
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Somit handelt es sich um den nunmehr dritten doppischen Ab-
schluss mit positivem Ergebnis. Dies wird sich voraussichtlich in 
2022 fortsetzen. Frau Schwarz verweist noch auf die teilweise 
niedrigen Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrich-
tungen in Seite 7 von 11 2021; das Thema wurde aber seitdem in 
einigen Bereichen bereits angegangen und die Gebühren neu kal-
kuliert (Schlachthaus 2022, Versammlungsräume 2023, Wasser/
Abwasser 2024, Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 
2024, KitaGebühren regelmäßig). Als nächstes stehen die Fried-
hofsgebühren und die Verwaltungsgebühren auf dem Prüfstand.
Antrag:
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss der Gemeinde 
Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2021 entsprechend der 
Anlage fest (Teil A „Feststellung des Jahresabschlusses“).
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

6)  Wahl weiterer Ratsmitglieder in den Verwaltungsaus-
schuss

In der letzten Sitzung beschloss der Gemeinderat eine neue 
Hauptsatzung. Ein wesentlicher Inhalt dieser Satzung war die 
Erhöhung der Sitze im Verwaltungsausschuss von bisher 4 auf 
künftig 6. Eines der Argumente für die Erhöhung war das Bestre-
ben, auch im Verwaltungsausschuss möglichst aus jedem Ortsteil 
einen Vertreter zu haben. Hierbei wird ebenfalls angestrebt, aus 
dem Ortsteil Simmersfeld zwei Vertreter zu benennen.
Nachdem die neue Hauptsatzung nun veröffentlicht und somit 
rechtskräftig wurde, kann nunmehr der erforderliche Beschluss 
zur Besetzung des vergrößerten Gremiums gefasst werden.
Die bisherigen Mitglieder sind folgende:
Benjamin Blaich   Stellvertretung: Jessica Knödler
Bernd Brüstle    Stellvertretung: Friedemann Waidelich
Marianne Herter-Lutz  Stellvertretung: Inge Münster
Norbert Wurster   Stellvertretung: Frieder Waidelich
Neu vorgeschlagen werden folgende Ratsmitglieder:
Herbert Roller    Stellvertretung: Dr. Luitgard Hector
Werner Schwemmle   Stellvertretung: Jörg Kübler
Antrag:
Als weitere Mitglieder in den Verwaltungsausschuss wer-
den Gemeinderat Herbert Roller (Stellvertretung: Dr. Luit-
gard Hector) und Gemeinderat Werner Schwemmle (Stell-
vertretung: Jörg Kübler) gewählt.
Der Antrag wird mit 2 Enthaltungen mehrheitlich angenommen.

7)  Kalkulation Abwassergebühren 2025 und Änderung der 
Abwassersatzung vom 14. Mai 2014 in der Fassung vom 
24.01.2024 (4. Änderungssatzung

Herr Stoll berichtet über die vorgenommene Neukalkulation durch 
ein externes Büro. Die bisherigen Berechnungen der Kämmerei 
wurden dabei bestätigt bzw. es ergaben sich nur kleine Abwei-
chungen. Er verweist auf die umfangreichen Unterlagen und die 
Vorberatung im VA, der eine Beibehaltung der aktuellen Gebühren 
vorschlägt.
Herr Kübler erkundigt sich zur Feststellung der versiegelten Fläche 
bezüglich der Niederschlagswassergebühr. Frau Schwarz bestä-
tigt, dass neue Bauten nach wie vor von einem externen Dienst-
leister begangen werden, außerdem erhalten die Betroffenen 
einen Fragebogen.
Es wird noch darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund einer 
Programmumstellung eine Änderung der Fälligkeiten und somit 
der Satzung in diesem Bereich notwendig ist.
Antrag:
1.  Der vorgelegten einjährigen Gebührenkalkulation für das 

Veranlagungsjahr 2025 wird zugestimmt.
2.  Die Gemeinde Simmersfeld macht von ihrem Ermessen 

Gebrauch und lässt die Abwassergebühren für das Jahr 
2025 unverändert)

3.  Als Bemessungsmaßstab für die Schmutzwasserbesei-
tigung wird der Frischwassermaßstab gewählt, für die 
Niederschlagswasserbeseitigung die abflussrelevante 
Grundstücksfläche (überbaute und befestigte Grund-
stücksflächen).

4.  Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkula-
tion gehören nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabga-
bengesetz auch die angemessene Verzinsung des An-
lagekapitals und angemessene Abschreibungen. In der 
Gebührenkalkulation wird die Verzinsung mit einem 

Mischzinssatz in Höhe von 3 % angesetzt (Restwertme-
thode). Bei der Ermittlung der Abschreibungen werden 
die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde ge-
legt. Die Abschreibungen werden linear berechnet (Rest-
wertmethode).

5.  Als Bemessungszeitraum für die Gebühren werden die im 
Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich entstehenden Aufwen-
dungen und die zu erwartenden Erträge berücksichtigt.

6.  Die Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2020 wird in 2025 
ausgeglichen.

7.  Die Abwassersatzung vom 14.05.2014 in der Fassung 
vom 24.01.2024 wird entsprechend geändert und eine  
4. Änderungssatzung erlassen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

8)  Kalkulation Wasserversorgungsgebühren 2025 und Än-
derung der Wasserversorgungssatzung vom 14.11.2001 
in der Fassung vom 24.01.2024 (7. Änderungssatzung)

Auch hier wurde die Kalkulation durch ein externes Büro durch-
geführt.
Herr Stoll verliest den Antrag ohne weitere Ausführungen nach 
Verweis auf die umfangreichen Unterlagen und die Vorberatung 
im VA, der eine Beibehaltung der aktuellen Gebühren vorschlägt. 
Lediglich die Fälligkeiten werden angeglichen.
Antrag:
1.  Der vorgelegten einjährigen Gebührenkalkulation für das 

Veranlagungsjahr 2025 wird zugestimmt.
2.   Die Gemeinde Simmersfeld macht von ihrem Ermessen 

Gebrauch und lässt die Wasserversorgungsgebühren für 
das Jahr 2025 unverändert)

3.   Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation 
gehören nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz 
auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und 
angemessene Abschreibungen. In der Gebührenkalkula-
tion wird die Verzinsung mit einem Mischzinssatz in Höhe 
von 3 % angesetzt (Restwertmethode). Bei der Ermittlung 
der Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zugrunde gelegt. Die Abschreibungen 
werden linear berechnet (Restwertmethode).

4.   Als Bemessungszeitraum für die Gebühren werden die 
im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich entstehenden 
Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge berück-
sichtigt.

5.   Die Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2020 wird in 2025 
ausgeglichen.

6.   Die Wasserversorgungssatzung vom 14.11.2001 in der 
Fassung vom 24.01.2024 wird entsprechend geändert 
und eine 7. Änderungssatzung erlassen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

9) Negativzeugnis

Flst. Nr.  Gemarkung    Größe     Bezeichnung lt. Grundbuch

102         Simmersfeld     690 qm     Altensteiger Straße 53  
Gebäude- und Freifläche

Antrag: Das Negativzeugnis wird erteilt, die Gemeinde 
macht von ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

10) Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen
-  Die Anfrage auf Erwerb eines Baugrundstücks in Fünfbronn 

wurde positiv beschieden.
-  Eine weitere Anfrage auf Erwerb der Teilfläche eines Straßen-

grundstücks in Simmersfeld wurde abgelehnt.
-  Die Besoldung der Ortsvorsteher wird entsprechend der gelten-

den Regelungen angepasst.

11) Verschiedenes, Bekanntgaben
Baustelle Bürgerzentrum Simmersfeld
Macht gute Fortschritte, aktuell werden die Wärmesonden ge-
bohrt und der Zimmermann hat begonnen. Die Sperrung der Otto-
Kaltenbach-Straße wurde verlängert, geht bis maximal 15.11.24. 
Alle Gebäude sind weiterhin erreichbar, nur die Zufahrt direkt von 
der Altensteiger Straße in die OK-Straße ist nicht möglich.
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Breitband Fünfbronn
Am 18.10.24 fand die Netzinbetriebnahme in Fünfbronn statt. Es 
ist also ab sofort möglich, die neuen Tarife mit FTTB zu bekom-
men.

Stadtsanierung Simmersfeld, weitere mögliche Maßnahmen, 
Dielstraße
Herr Stoll spricht die Engstelle in der Dielstraße an (3 m). Das In-
genieurbüro Gaisser hat einen Gestaltungsplan erstellt, der durch 
Grundstückstausch nun umgesetzt werden könnte.
Es besteht jetzt Möglichkeit des Ausbaus auf 6m im Rahmen der 
derzeitigen
Außenanlagenherstellung beim privaten Bauvorhaben, ein Ange-
bot liegt vor.
Bis Kreuzungsbereich: 46.000 netto
Mit Kreuzungsbereich: 88.000 netto
Eine Bezuschussung im Landessanierungsplan ist möglich.

Herr Wurster spricht sich für den Ausbau der Breite aus. Denkbar 
wäre auch ein optisch abgetrennter, niveaugleicher Gehweg, weil 
hier viele zum Schulbus laufen (lediglich Asphalt mit Strich).

Herr Stoll stellt den Antrag, das Vorhaben auf die Tages-
ordnung zu nehmen und die Arbeiten wie im Angebot be-
schrieben bis zum Kreuzungsbereich ausführen zu lassen.

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

Frau Herter-Lutz fragt nach dem Stand des Funkmasts Oberwei-
ler. Laut Herrn Stoll stockt das Vorhaben dort. Theoretisch kann es 
sein, dass es gar nicht zur Ausführung kommt.

Herr Stoll informiert noch darüber, dass eine neue Bündelaus-
schreibung Strom für die Jahre 2026-2028 durch die Gt-service 
GmbH des Gemeindetags BW ansteht und sich die Gemeinde 
daran wieder beteiligen wird.

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer 
und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbin-
dung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für 
Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuer-
gesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Simmersfeld am 
23.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

 (1)  Die Gemeinde Simmersfeld erhebt von dem in ihrem Gebiet 
liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften 
des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.

 (2)  Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrie-
ben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Simmersfeld und 
den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerbli-
chen Tätigkeit in der Gemeinde Simmersfeld.

§ 2 Steuerhebesätze

 Die Hebesätze werden festgesetzt
 1.  für die Grundsteuer
 2. a)  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf  320 v.H.,
  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  300 v.H.,
 3.   für die Gewerbesteuer auf  360 v.H.  

der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer
  Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Ka-

lenderjahr 2025.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge
  Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landes-

grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig
 a)  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro 

nicht übersteigt;
 b)  am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jah-

resbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Simmersfeld, den 23.10.2024
gez.
Jochen Stoll
Bürgermeister

Gemeinde Simmersfeld 
Landkreis Calw 

4. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung) vom 14. Mai 2014

Art. 1
§ 45 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

§ 45 Fälligkeit
…
(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden mit Ende des Kalen-
dervierteljahres zur Zahlung fällig.

Art. 2
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Änderungssat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Änderungssatzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.
Simmersfeld, den 23.10.2024
gez.
Jochen Stoll
Bürgermeister

Gemeinde Simmersfeld 
Landkreis Calw

7. Satzung zur Änderung der Satzung über 
den Anschluss an die öffentliche

Wasserversorgungsanlage und die  
Versorgung der Grundstücke mit Wasser

(Wasserversorgungssatzung - WVS)  
vom 14. November 2001

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat Simmersfeld am 23.10.2024 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen:

Art. 1
§ 47 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

§ 47 Fälligkeit
…
(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 46 werden mit Ende des Kalen-
dervierteljahres zur Zahlung fällig.

Art. 2
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Änderungssat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
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schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Änderungssatzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Änderungs-
satzung verletzt worden sind.
Simmersfeld, den 23.10.2024
Gez.
Jochen Stoll
Bürgermeister

Wichtiger Hinweis:

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass die amtlichen Bekanntmachungen 
der Gemeinde Simmersfeld ab Januar 2025 über die Web-
seite www.simmersfeld.de erfolgen werden. Zu Informa-
tionszwecken werden aber sämtliche Bekanntmachungen 
auch weiterhin – wie gewohnt – im Mitteilungsblatt für Sie 
veröffentlicht.

Standesamtliche Mitteilungen

90. Geburtstag am 28. Oktober 2024

Am 28. Oktober konnte Frau Hedwig Blaich aus Beuren ihren 
90. Geburtstag feiern.

Bei den Gratulanten reihte sich auch Frau Schwarz von der 
Gemeindeverwaltung ein und überbrachte die Glückwün-
sche des Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und der  
Gemeinde Simmersfeld.

Die Gemeindeverwaltung wünscht Frau Blaich weiterhin alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen für das neue Lebensjahr und 
noch viele frohe und heitere Stunden.

Bürgermeisteramt
Simmersfeld

Altersjubilare

Wir gratulieren am:

13. November
Frau Margot Kalmbach, Altensteiger Straße 48, Simmersfeld
70 Jahre
Frau Klaudia Renz, Erlenweg 29, Simmersfeld
70 Jahre
Frau Gisela Gauß, Dr.-Merkle-Straße 17, Simmersfeld
85 Jahre
Die Gemeindeverwaltung wünscht den Jubilarinnen einen frohen 
Festtag im Kreise der Familie und Freunde und für das neue Le-
bensjahr alles Gute, vor allem Gesundheit!

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchen-
gemeinde Simmersfeld

Kontakt
Evangelisches Pfarramt Simmersfeld
Pfarrer Alexander Schweizer
Otto-Kaltenbach-Str. 3
72226 Simmersfeld
Tel.: 07484 388
E-Mail: Pfarramt.Simmersfeld@elkw.de
Homepage: www.evki-simmersfeld.de
Pfarrbüro: Bianca Dengler, Di. und Fr. 9 - 11.30 Uhr

Kirchliche Nachrichten

Freitag, 08.11.
20 Uhr Frauenkreis
Thema: „Hospizarbeit-Weil du es wert bist“ mit Ute Roller
20.10 Uhr Kindergottesdienst-Vorbereitung im Pfarrsäle

Sonntag, 10.11.
Wochenspruch: „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden 
Gottes Kinder heißen.“ Matthäus 5,9
9.45 Uhr Gebetszeit
10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Reinhard Sayer
und dem Posaunenchor
Opfer: für die eigene Gemeinde
Gottesdienst online:
Gerne dürfen Sie den Gottesdienst auch online mitfeiern.
Den Link dazu finden Sie auf unserer Website.
10 Uhr Kindergottesdienst in Simmersfeld,
10 Uhr Kindergottesdienst in Ettmannsweiler,
10.45 Uhr Kindergottesdienst in Fünfbronn

 
 Plakat: A. Diener

mayer
Rechteck


